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Grundbuch

Das Grundbuch wird von den örtlich zuständigen Bezirksgerichten geführt,
kann aber als EDV-Verzeichnis österreichweit bei jedem Bezirksgericht,
aber auch bei Notaren, abgefragt werden. 
Jeder hat ein Einsichtsrecht in das Grundbuch. 

Weitere Informationen sind auch unter 

http://www.justiz.gv.at 

abfragbar.

http://www.justiz.gv.at

